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Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 

                    
Personalnummer  Vorname, Nachname  Einstellungstermin 

             
Ausbildungsschule  Ort 

 

An die 

Leitung des Studienseminars für GHRF 

in       

 

 

 

Meldung zur Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt: 

 

 an Grundschulen 

zum        
Datum der Meldung zur Prüfung 1.4. oder 1.10. 

 

gemäß § 45 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes (HLbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 2011 

(GVBl. I 2011, 590), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2024 (GVBl. 2024, Nr. 84), i. V. m. § 48 

der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes (HLbGDV) vom 28. September 2011 (GVBl. I 2011, 

615), zuletzt geändert durch Artikel 66 des Gesetzes vom 16. Dezember 2025 (GVBl. 2025, Nr. 110) 

 

1. Angabe der Fächer, auf die sich der unterrichtspraktische Teil der Prüfung 
erstrecken soll 

§ 47 HLbG, § 50 Abs. 1 HLbGDV 
 
 
______________________________________ 

Grundschule: Langfach 

 
 

 

 

 
________________________________________________________ 

Grundschule: Kurzfach 2 

 
2. Angabe des Kurzfaches, auf das sich die Erörterung des Unterrichtsentwurfs  

erstrecken soll  
§ 47 Abs. 1 S. 2 HLbG, § 50 Abs. 4, 11, 12 HLbGDV 

 
______________________________________ 
                      Grundschule: Kurzfach 1 

3. Benennung einer Lehrkraft des Vertrauens zur Teilnahme an der Prüfung  
§ 44 Abs. 5 HLbG 

 
Ich möchte, dass an meiner Prüfung die u. g. Person als Lehrkraft des Vertrauens 

teilnimmt. 

 

                    
Personalnummer  Nachname,Vorname  Telefonnummer 

             
Schule  E-Mail 

 Die Schulleitung der Lehrkraft des Vertrauens hat Dienstbefreiung genehmigt. 
 

4. Teilnahme von Gästen an der Prüfung (§ 9 Abs. 2 HLbGDV) 

 Ich stimme der Teilnahme von Gästen zu. 

 Ich stimme der Teilnahme von Gästen nicht zu. 

 

5. Beginn der ersten Prüfungslehrprobe       Uhr 

 Ort der ersten Prüfungslehrprobe   

(Der Beginn der ersten Prüfungslehrprobe ist nicht gleich dem Beginn der Prüfung, dient aber der Studienseminarleitung als Anhaltspunkt für die 

Festlegung des Prüfungsbeginns – i. d. R. ist dies ½ Stunde vor Beginn der ersten Prüfungslehrprobe) 

 Die Prüfung findet an zwei unterschiedlichen Schulen/Orten statt 

 
        

Ort, Datum  Unterschrift der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 

 

Eingangsstempel 


